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 Veröffentlicht am 26.06.1996

Norm

HGB §129

Rechtssatz

Das Recht des ausgeschiedenen Gesellschafters einer O1enen Handelsgesellschaft, seine eigenen Einwendungen

gegen die Judikatsschuld der O1enen Handelsgesellschaft geltend zu machen, ist dann gegeben, wenn die Klage gegen

die O1ene Handelsgesellschaft auf Grund derer dann ein Urteil (Versäumungsurteil) ergeht, nach der Eintragung des

Ausscheidens erst zugestellt wird.
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Auch; Beisatz: Es ist zwischen einem aktiven und einem ausgeschiedenen Gesellschafter insofern zu

differenzieren, als Ersterer sich nach rechtskräftiger Verurteilung der Gesellschaft, sei es auch aufgrund eines

Versäumungsurteils, nur mehr auf die in seiner Person begründeten Einwendungen berufen kann und alle

übrigen Einwendungen verloren hat, weil das Urteil insoweit auch gegen ihn wirkt. Dem im Zeitpunkt der

Zustellung der Klage an die Gesellschaft bereits ausgeschiedenen Gesellschafter fehlt ab seinem Ausscheiden jede

Einflussmöglichkeit auf die Prozessführung der Gesellschaft, weshalb die Bindungswirkung nicht eintreten kann.
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